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ift, fici> an ber ©nquete p beteiligen ober paffio p
bleiben, ift eine anbete grage. Da§ gabriünfpeftorat
wirb oermutliS. wenn e§ auf bem einen 2Beg nic^t p
bem gewünfSten Sftaterial gelangt, einen anbetn ein»

fragen. Statt ber Arbeitgeber werben bie Arbeiter»
organifationen angefragt unb fSüeßfiS bie ©tatiftiï boS
pfianbe gebracht. 9îur ift fie bann einfeitig unb wirb,
œenigftenê natb früheren äbnliäien Vorgängen p fdjließen,
eine 9ïeif)e non Angaben enthalten, bie naS Anficht ber
Arbeitgeber unrichtig finb, unb gegen beren falfd^el ©e»

famtbilb fie ficfe pr SSBetjr |tt',en muffen.
SBir ïennen ben in Dtéfuffton ftetjenben Fragebogen

nod) nicb)t, finb alfo pr ©tunbe nod) nic^t in ber Sage,
bie Veantwortung p empfehlen ober non il>r abzuraten.
©runbfäßliS möchten roir aber ber ÜDtetnung ben Vor»

pg geben, baß e§ beffer ift, fiS bei berartigen ©rf)^
buugen offiziell al§ VerufSorganifaiion p beieiligen, ftatt
abfeitê p fiebert ; eben beêljalb, weil bie ©aSe bann
bod) nicijt etnfeitig unb gewertfSaftliS ober politifd« ge=

färbt herankommen fann, roie fo manclie ©tatifiif best

fd)mei§erif(^erx Arbeiterfeîretariatê,
Da§ ?Fctfcrtftnfpeftorat täte aUerbing§ beffer, feine

Sßtinf^e ben VerufSorganifationen p unterbreiten, ftatt
fid) bireft an bie Arbeitgeber p roenben. Diefe finb
benn bod) foweit foltbartlS, baß feiten ' einer mehr ge»

wiffe ^anblungen oon ftc£) auä oornimmt, fonbetn bie

©ac^e, rate recht unb notroenbig, bem Vorftanb feiner
Veruflorganifation unterbreitet.

3ur ©aSe felbft ift noS p ermähnen, baß ba§ ©e»

werbegeruljt Sern fetnerjeit einen Arbeitgeber pr 3,ah=

lung oon Arbeitslohn wäßrenb äüifitärbienft oerurteilte,
baß aber auf Veranlaffung beS ©eroerbeoeretnS ba§

Urteil hö^ftinftanglid) roieber umgefioßen würbe.
@§ ift oerfucljt worben, bie betreffenbe SoßnphlungS»

pflidjt in bas Fabrifgefeß b>ineinju£)tlngeri. Der VerfuS
roar jeboS ohne ©rfolg. („©Sroeij. ©eroerbejig.")

Uerbandswescn.
®ct ©ewerbetag ber beiöen .Kantone Appcnjefl

faßte in Deufen naS einem Referate oon .fperrn Dr.
Vellmar au§ Sern folgenbe SHefolution: „Um ber

AuSbehnung be§ FabrifgefeijeS auf bie ©eroerbebetriebe

möglichft ©inhalt p tun, ift e§ notroenbig, baff bie Drb»
nung ber Arbeit in ben ©eroerhen in einem
©pepalgefeh erfolge". Die oon pfa 150 ÜJlann

befuchte Verfammlung fprid)i bem lettenben Au§fSuß für
feine Vorarbeiten p einer qeft^lidhen Drbnung ber An»

gelegenheit ber ©emerbetreibenben ihren Danf unb ihre
3uftimmung au§. Der ©eroerbetag erllärt fid) im ißdnp
mit bem oorliegenben ©ntrourfe einoerftanber. unb finbet,
baß biefer fet>r toohl als ©runbtage pr ioeitern Veratung
bienen fann.

Umsiedelte«.

f ©lafernteifier F. 331« -^rütfch in ©S®Di ftarb
62 gtahre alt. ©r hit e§ butS unermübliche Arbeit»

famfett unb roeifen ©parfinn pm hablichen SRanne ge»

braSt unb felbft beroiefen, baß |>anbmerf noS golbenen
Voben hat.

f Drgelbaner ©imon Sütttfer non Dlten ftarb
in Vafel, too er feit Fahren mit fetner Familie in ftiller
3urüdgepgenheit lebte, am ©ploeftertage im 69. Sehens»

jähre.
f>ül?Seid)tttdfier für ©olotfjnrn unb Dlten. Fn

Anroenbung ber Art. 6 unb 16 ber VoUjiehunoSoerorb»

nung betreffenb bie im jpanbel unb Verfeßt gebrausten
Sängen» unb fjoßimaße, ©eroiSte unb SBagen oom
12. Fanuar 1912 toucben neben ber @id)ftätte ©olothurn
eine fjfitfSeibhftäUe in ©olothurn, foœie in Dlten eine

^ülfSeiSftätte in ber @IaSl)ütte Dlten errichtet. Auf
ben 1. Fanuar 1914 tourbe für ben fRefi ber Amts»
bauer 1912/1916 gewählt:

a) AIS £>ülfSeid)metfier ber ©icf)ftätte ©olothurn
(Vejirfe ©olothurn, Sehern, Vu^eggherg unb Krtegftetten) :

^etr Auguft Kulli, ÜJieSanifer, oon unb in ©olothurn;
b) alè ^>älf§eic£)ateifler ber ©ta§l)ütte Dlten: |>err

Arnolb 2St§, iïïtechanifer, in 3ßolfroil
©iögcn. KranfenocitfiSrrKnß. VunbeSrat hat

am 30. ®ejemher eine peite Verorbnung über bie

ßranfenoerftcberimg erlaffen, melS^ bie ©runbfa^e für
bie F^fifehung ber VunbeSbeiträge heftimmt.
®tefe Verorbnung roirb jeber anerfannten Kaffe im 3dt=
punfte ber Anerfennung oon Amts wegen pgjfMt werben.
S)a§ |)anbeiS», Fnbuftrie» nnb Satibmirifäjaftsbeparte»
meni hat feinerjeit oerfügt, baß bie Kaffen biejenigen
SDtitglieber, bie bei ber f^eftfe^urtg be§ VunbeSbeitrageS
für fie nidjt mitphlen, ni^t fdjted^ter als bie anbern
Süiiglieber beharrbeln bürfen. ®tefe Verfügung ift oon
oetfd)iebenen ©etten als bie Fntereffen ber Kaffen ge=

fährbenb angefoSten werben. ©a§ Departement hielt

par bafür, baß eine Verfügttng, welche bie allgemeinen
3tele beS VunbeSgefeßeS im Auge hat, auS biefem ©runbe
nidjt ahgeänbert werben foüte, unb e§ würbe hierin auch

oon oerfSiebeneu SHitglieberu ber Kranfenfommiffion
unterftüßt. Ilm aber ben befonberen Verhältntffen aer»
(Siebener Koffen iRücfficht p tragen, beantragte e§ bem
VuubeSrat eine teilweife Abänberung in bem ©Inne, baß
bte Waffen par bereSügt finb, oon ben erwähnten 9Jüt»

gliebetn 3ulSIäge p ben orbentliSen Süitgliebsbeiträgen

p oerlangen, baß biefe 3ufSlS0e aber ben auêfallenben
Vunbesbcitrag niSt überfteigen bürfen. Der VunbeSrat
hat bte Verfügung in biefem ©tnne genehmigt,

©tne fehenêmerte Arbeit einl)eimifS«r$dtttneS<tttW
ift gegenwärtig in Sujern im ©Saufenßer be§ §errn
fRobert Vogel am SJlühlenplah auSgeftetlt. ift bie§
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ist, sich an der Enquete zu beteiligen oder passiv zu
bleiben, ist eine andere Frage. Das Fabrikinspektorat
wird vermutlich, wenn es auf dem einen Weg nicht zu
dem gewünschten Material gelangt, einen andern ein-
schlagen. Statt der Arbeitgeber werden die Arbeiter-
organisationen angefragt und schließlich die Statistik doch

zustande gebracht. Nur ist sie dann einseitig und wird,
wenigstens nach früheren ähnlichen Vorgängen zu schließen,
eine Reihe von Angaben enthalten, die nach Ansicht der
Arbeitgeber unrichtig sind, und gegen deren falsches Ge-

samtbild sie sich zur Wehr setzen müssen.
Wir kennen den in Diskussion stehenden Fragebogen

noch nicht, sind also zur Stunde noch nicht in der Lage,
die Beantwortung zu empfehlen oder von ihr abzuraten.
Grundsätzlich möchten wir aber der Meinung den Vor-
zug geben, daß es besser ist, sich bei derartigen Erhe-
bungen offiziell als Berufsorganisation zu beieiligen, statt
abseits zu stehen; eben deshalb, weil die Sache dann
doch nicht einseitig und gewerkschaftlich oder politisch ge-

färbt herauskommen kann, wie fo manche Statistik des

schweizerischen Arbeitersekretariats.
Das Fabrikinspektorat täte allerdings besser, seine

Wünsche den Berufsorganisationen zu unterbreiten, statt
sich direkt an die Arbeitgeber zu wenden. Diese sind
denn doch soweit solidarisch, daß selten einer mehr ge-

wisse Handlungen von sich aus vornimmt, sondern die

Sache, wie recht und notwendig, dem Vorstand seiner
Berufsorganisation unterbreitet.

Zur Sache selbst ist noch zu erwähnen, daß das Ge-

Werbegericht Bern seinerzeit einen Arbeitgeber zur Zah-
lung von Arbeitslohn während Militärdienst verurteilte,
daß aber aus Veranlassung des Gewerbevereins das

Urteil höchstinstanzlich wieder umgestoßen wurde.
Es ist versucht worden, die betreffende Lohnzahlungs-

pflicht in das Fabrikgesetz hineinzubringen. Der Versuch

war jedoch ohne Erfolg. („Schweiz. Gewerbeztg.")

ìlààmîê».
Der Gewerbetsg der beiden Kantone Appcnzell

faßte in Teufen nach einem Referate von Herrn Dr.
Vollmar aus Bern folgende Resolution: „Um der

Ausdehnung des Fabrikgesetzes auf die Gewerbebetriebe

möglichst Einhalt zu tun, ist es notwendig, daß die Ord-
nung der Arbeit in den Gewerhen in einem
Spezialgesetz erfolge". Die von zirka 150 Mann
besuchte Versammlung spricht dem leitenden Ausschuß für
seine Vorarbeiten zu einer gesetzlichen Ordnung der An-
gelegenheit der Gewerbetreibenden ihren Dank und ihre
Zustimmung aus. Der Gewerbetag erklärt sich im Prinzip
mit dem vorliegenden Entwürfe einverstanden und findet,
daß dieser sehr wohl als Grundlage zur weitern Beratung
dienen kann.

lîmKièâenez.
-Z- Glasermeister I. M. Trütsch in Schwyz starb

62 Jahre alt. Er hat es durch unermüdliche Arbeit-
samkeit und weisen Sparsinn zum hablichen Manne ge-

bracht und selbst bewiesen, daß Handwerk noch goldenen
Boden hat.

-j- Orgelbauer Simon Büttiker von Oiten starb
in Basel, wo er seit Jahren mit seiner Familie in stiller
Zurückgezogenheit lebte, am Sylvestertage im 60, Lebens-

jähre.
Hülsseichmeister für Solothurn und Ölten. In

Anwendung der Art. 6 und 16 der Vollziehungsverord-

nung betreffend die im Handel und Verkehr gebrauchten
Längen- und Hohlmaße, Gewichte und Wagen vom
12. Januar 1912 wurden neben der Eichstätte Solothurn
eine Hülsseichstätte in Solothurn, sowie in Ölten eine

Hülfseichstätte in der Glashütte Ölten errichtet. Auf
den 1. Januar 1914 wurde für den Rest der Amts-
dauer 1912/t916 gewählt:

a) Als Hülsseichmeister der Eichstätte Solothurn
(Bezirke Solothurn. Lebern, Bucheggberg und Kriegftetten) :

Herr August Kulli, Mechaniker, von und in Solothurn;
d) als Hmfseich meister der Glashütte Ölten: Herr

Arnold Wiß, Mechaniker, in Wolf w i l.

Eidgen. Krankenversicherung. Der Bundesrat hat
am 30. Dezember eine zweite Verordnung über die

Krankenversicherung erlassen, welche die Grundsätze für
die Festsetzung der Bundesbeiträge bestimmt.
Diese Verordnung wird jeder anerkannten Kasse im Zeit-
punkte der Anerkennung von Amts wegen zugxstellt werden.
Das Handels-, Industrie- und Landwirtschastsdeparte-
ment hat seinerzeit verfügt, daß die Kassen diejenigen
Mitglieder, die bei der Festsetzung des Bundesbeitrages
für sie nicht mitzählen, nicht schlechter als die andern
Mitglieder behandeln dürfen. Diese Verfügung ist von
verschiedenen Seiten als die Interessen der Kassen ge-
fährdend angefochten worden. Das Departement hielt
zwar dafür, daß eine Verfügung, welche die allgemeinen

Zià des Bundesgesetzes im Auge hat, aus diesem Grunde
nicht abgeändert werden sollte, und es wurde hierin auch

von verschiedenen Mitgliedern der Krankenkommission
unterstützt. Um aber den besonderen Verhältnissen vsr-
schiedener Kassen Rücksicht zu tragen, beantragte es dem
Bundesrat eine teilweise Abänderung in dem Sinne, daß
die Kassen zwar berechtigt sind, von den erwähnten Mit-
gliedern Zuschläge zu den ordentlichen Mitgliedsbeiträgen
zu verlangen, daß diese Zuschläge aber den ausfallenden
Bundesbcitrag nicht übersteigen dürfen. Der Bundesrat
hat die Verfügung tn diesem Sinne genehmigt,

Eine sehenswerte Arbeit einheimischer Feinmechanik
ist gegenwärtig in Luzern im Schaufenster des Herrn
Robert Vogel am Mühlenplatz ausgestellt. Es ist dies
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